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Einleitung

1.1 Allgemeines

In der technischen Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV) ist das Produkt amtliche Vermessung verbindlich beschrieben. Der Umfang, die zu erreichende Genauigkeit und Zuverlässigkeit und die zu erstellenden technischen Dokumente sind dort festgelegt. Die Methode, wie diese Zielanforderungen zu erreichen sind, wird vorab den mit der Ausführung der Vermessungsarbeiten Beauftragten überlassen. Es liegt aber auch an diesen, den Nachweis zu erbringen, dass die erstellte Vermessung die verlangten Anforderungen erfüllt.

Laut Art. 1 der TVAV wird verlangt, dass die Vermessungsarbeiten „nach den Regeln der Kunst“ durchzuführen sind. Weiter wird in der TVAV im 3. Kapitel betreffend Genauigkeit und Zuverlässigkeit festgelegt, dass für das Erreichen der Qualitätsanforderungen ein Nachweis erbracht werden muss. Mit diesen Forderungen werden der Methodenfreiheit Grenzen gesetzt. Beim Einsatz der einen oder anderen Messmethode (zum Beispiel GPS) stellt sich nun die Frage, was beachtet werden muss, um die definierten Anforderungen zu erfüllen.

Wird GPS als Messmethode eingesetzt, so soll die vorliegende Richtlinie helfen, die obenerwähnte Frage zu beantworten. Wird die Richtlinie beachtet und fachkundig angewendet, so kann man davon ausgehen, dass die „Regeln der Kunst“ erfüllt sind und, sofern die geforderten Werte erreicht werden, der Nachweis für Genauigkeit und Zuverlässigkeit erbracht wird.

1.2 Glossar

Ambiguities
Phasenmehrdeutigkeiten

Basislinie
Raumvektor zwischen 2 gleichzeitig gemessenen GPS - Stationen

Epoche
Messzeitpunkt einer Messung mit dem GPS - Messverfahren.

Epochenabstand
Zeitlicher Abstand zwischen zwei Epochen.

GPS
Messverfahren Global Positioning System.

GPS - Messung
GPS - Detailpunktaufnahme pro Rover - Stationierung.

Initialisierung
Lösung der Phasenmehrdeutigkeit.

Messdurchgang
Ein Messdurchgang beinhaltet alle GPS - Messungen, die folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

· Die GPS - Messungen erfolgen bezüglich der gleichen Referenzstation.

· Die GPS - Messungen erfolgen am gleichen Tag.

· Die GPS - Messungen erfolgen mit der gleichen lokalen Einpassung.

Messfenster
Die für eine GPS - Messung relevante Satellitenkonfiguration

Referenzstation
Station, bezüglich welcher die Messungen des Rovers ausgewertet werden. Auf dieser Station wird während der ganzen Session statisch gemessen.

Rover
beweglicher GPS - Empfänger, dessen Messungen bezüglich der Referenzstation ausgewertet werden.

RTK
Real Time Kinematik Messmodus.

Satelliten​konfiguration


Zustand der räumlichen Satellitenanordnung zu einem bestimmten Zeitpunkt und bezogen auf den Beobachter.



Satelliten​konstellation
Räumliche Anordnung eines vollständigen Satzes von Satelliten in einem System wie GPS.

Session
Dauer, während der eine Referenzstation ununterbrochen betrieben wird.

TVAV
Technische Verordnung über die amtliche Vermessung vom 10.6.1994.

Virtuelle Referenzstation
In einem automatischen GPS - Netz wird auf der Basis von Messungen von GPS - Permanentstationen für das Einsatzgebiet des Rovers eine virtuelle Referenzstation berechnet.

1.3 Anwendungsbereich

Die vorliegende Richtlinie gilt für Detailpunktaufnahmen in der amtlichen Vermessung mittels GPS - Messausrüstungen unter Anwendung der Methode der differentiellen Phasenmessung. Alle Messverfahren, vom statischen bis hin zum Real Time Kinematik Messmodus (GPS - RTK), können angewendet werden. Die Richtlinie ist geeignet für Arbeiten in der Nachführung und Arbeiten in Ersterhebungen mit  bereits bestehenden LFP3 - Netzen. 

Diese Richtlinie gilt nicht für die Arbeiten der Informationsebene Fixpunkte wie zum Beispiel Bestimmung von LFP3, freie Stationen für anschliessende tachymetrische Detailpunktaufnahmen, Netzergänzungen etc.  Siehe auch TVAV Art. 47, Abs.4 und die Richtlinien für die Bestimmung von Fixpunkten vom November 1996.

Bei nicht spannungsfreien Netzen geht man davon aus, dass das Erheben von Detailpunkten innerhalb von kleinen Einsatzgebieten geschieht. In der Regel handelt es sich um lokale Aktions- beziehungsweise Arbeitsfelder. Es gilt: Je grösser die lokalen Zwänge, desto lokaler muss gearbeitet werden.

Für die Detailpunktaufnahme mit Höhen (z.B. Punkte der Informationsebene Höhen) ist diese Richtlinie sinngemäss anzuwenden. 

2 Messungen

2.1 Netzgeometrie

Die Fixpunktnetze der amtlichen Vermessung (LFP3 - Netz) sind normalerweise nicht spannungsfrei. An dieser Tatsache wird sich aus heutiger Sicht längerfristig für viele Gebiete kaum etwas ändern. Auch bei einer allfälligen Umstellung von der alten Landesvermessung LV03 auf die neue Landesvermessung LV95 bleiben lokale Spannungen bestehen. 

Eine lokale Einpassung oder der Nachweis, dass auf eine solche verzichtet werden kann (siehe Abschnitt 3.2), ist in jedem Fall notwendig und zu dokumentieren. 

Es gilt:

· Das Prinzip der Nachbargenauigkeit zu den nächsten Anschlusspunkten ist zu beachten. Klaffungen zu solchen Punkten sind durch eine lokale Einpassung zu minimieren. In hierarchischen Netzen (alte Polygonnetze) muss der Netzaufbau beachtet werden.

· In Gebieten mit Zwängen sind die unmittelbar benachbarten Punkte als Anschlusspunkte zu verwenden.

· In Gebieten mit homogenen Vermessungen, wo innerhalb des Aktionsfeldes (siehe Abbildung 1) die Nachbargenauigkeit gewährleistet ist, sollen Anschlusspunkte am Rand des Aktionsfeldes gewählt werden.

· Messungen auf Punkten ausserhalb des Aktionsfeldes (siehe Abbildung 1) sind zu vermeiden. Sind solche unumgänglich, müssen die zu erwartenden Nachbargenauigkeiten beurteilt werden.

Abbildung 1: Aktionsfeld




2.2 Einsatztabelle

Bedingung
Einsatz von GPS für die Bestimmung von: 


Grenzpunkten (GP)
Situationspunkten (SP)

Minimal notwendige Anschlusspunkte für die Aufnahme von Neupunkten

3 LFP 
(vgl. Abbildung 1)

2 LFP + mind. 2 GP
1 LFP + mind. 3 GP
3 GP
(vgl. Abbildung 1)

Minimal notwendige Anschlusspunkte für die Rekonstruktion fehlender Grenzpunkte
3 LFP

2 LFP + 2 GP

1 LFP + 3 GP

4 GP
---

Restriktionen



Liegen die neuen Situationspunkte nahe von Grenzen, ist mind. ein Anschlusspunkt in der Nähe zu wählen

2.3 Allgemeine Regeln für den Einsatz von GPS

· Bei statischen Messungen dürfen nur Basislinien übernommen werden, bei denen die Ambiguities erfolgreich gelöst wurden. Bei RTK-Messungen wird analog eine erfolgreiche Initialisierung vorausgesetzt.

· Die für die Referenzstation eingegebenen globalen Koordinaten sind mit den in Kap. 3.1 beschriebenen Parametern aus den lokalen Koordinaten zu berechnen.

· Bei RTK-Messungen können mit der gleichen Initialisierung praktisch beliebig viele Punkte gemessen werden. Es wird jedoch empfohlen, die Initialisierung periodisch neu vorzunehmen. Dies sollte spätestens vor der Zweitmessung eines Punktes erfolgen.  

· Die globalen Koordinaten der Referenzstation sollen eine Genauigkeit von mindestens ca. 10m haben. 

· Es wird ein GDOP - Wert < 8 angestrebt.

· Den nicht kompensierbaren GPS - Instrumentenfehlern ist Rechnung zu tragen: Mehrwegausbreitungen (Multipath) von Satellitensignalen (Spiegelungen an Häuser, Gewässern u.s.w.) und andere Signalstörungen (Beugung der Satelitensignale zum Beispiel an Gebüschen u.s.w.) können Fehler im Zentimeter- bis Dezimeterbereich verursachen.

· Regeln für eine zweite unabhängige GPS - Detailpunktaufnahme:
Die zweite Punktaufnahme mit GPS erfolgt mit einer neuen Stationierung (des Rovers) in einem unterschiedlichen Messfenster (unterschiedliche Satellitenkonfiguration). In der Regel muss der Tageszeitunterschied zur ersten Aufnahme mindestens 30 Minuten betragen. Die Parameter der lokalen Einpassung können übernommen werden.
· Werden die Höhen registriert, ist das offizielle Geoid der Schweiz (z.Z. CHGEO98R) zu verwenden.

3 
Lokale Einpassung

3.1 
Allgemeines

Der Arbeitsablauf bei RTK-Messungen und statischen Messungen ist grundsätzlich gleich. Im statischen Fall erfolgen die Berechnungsschritte nachträglich im Büro (Postprocessing).

Die lokale Einpassung soll in 2 Schritten (2 - Step) erfolgen:

1)
Transformation vom globalen, geozentrischen Bezugssystem ins geozentrische Landeskoordinatensystem über generelle, feste Transformationsparameter. (Es ist wichtig, dass für die Berechnung der globalen Koordinaten der Referenzstation die gleichen Parameter verwendet wurden).

Es ist mit folgenden Werten zu arbeiten:

geozentrische globale Koord. 
geozentrische Landeskoord. 


=> geozentrische Landeskoord.
=> geozentrische globale Koord.
DX = - 674.374 m
DX = + 674.374 m
DY = -   15.056 m
DY = +   15.056 m
DZ = - 405.346 m
DZ = + 405.346 m



Die GRANIT - Parameter sind veraltet und sollten nicht mehr verwendet werden.

2)
Einpassung der Landeskoordinaten* in die lokale Umgebung über lokale Passpunkte mittels 

· einer 7- Parameter-Transformation (Einpassung Lage und Höhe) oder 

· einer 2-4 Parameter-Transformation (Einpassung nur Lage) und einer 1-3 Parameter-Transformation (Höhe). 

*
geozentrische Landeskoordinaten (7-Parameter-Transformation) beziehungsweise Landeskoordinaten im schweizerischen Projektionssystem (2-4 Parameter-Transformation)

3.2 
Beurteilung der Einpassung

Die in Schritt 2) ermittelten Transformations-Parameter sowie die Restklaffungen auf den verwendeten Passpunkten sind auszuweisen. Die Restklaffungen auf den Pass​punkten sind unter Berücksichtigung der bestehenden Qualität der Vermessung zu beurteilen. Es ist wichtig, dass Ausreisser (z.B. Passpunkte, die nicht mehr lageiden​tisch sind) festgestellt und nicht als Passpunkte verwendet werden. Die grössten Restklaffungen sollen in der Regel den 1.5 fachen Wert der erforderlichen Genauigkeit (Standardabweichung in cm) gemäss Art. 31 TVAV (falls nur die Informationsebenen Bodenbedecklung und Einzelobjekte betroffen sind gemäss Art. 29 TVAV) nicht überschreiten.

Bei grösseren Restklaffungen oder aussergewöhnlichem Massstab ist die Messanordnung anhand eines Vektorplanes zu überprüfen und gegebenenfalls durch zusätzliche Passpunkte zu ergänzen.

Sind die Klaffungen zu allen Anschlusspunkten bereits ohne Schritt 2 kleiner als die erforderliche Genauigkeit (Standardabweichung in cm) gemäss Art. 31 TVAV, so kann auf eine Transformationsberechnung gemäss Schritt 2 verzichtet werden.

4 Nachweis der Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Die Dokumentation (Berechnungsprotokolle) soll über die erreichte Genauigkeit Auskunft geben.

Die TVAV (Art. 27, 29 - 32) fordert auf die Anschlusspunkte bezogene Nachbargenauig​keiten. Diese setzen sich zusammen aus der Messgenauigkeit (Messung und Stationierung) und der Genauigkeit der Anschlusspunkte (lokale Einpassung).

Die geforderte Genauigkeit ist für jeden Punkt nachzuweisen. Kann diese nicht erreicht werden, sind die Ursachen abzuklären. Allenfalls müssen Wiederholungs- oder Ergänzungsmessungen vorgenommen werden.

Zwei Fälle sind zu unterscheiden:

Fall (a):
Informationsebene „Liegenschaften„, das Objekt „Gemeinde„ der Ebene „administrative und technische Einteilungen„ und Einzelpunkte gem. Art. 8, Abs 4  TVAV:
Bei Punkten dieser Themen (vornehmlich Grenzpunkte) ist gemäss TVAV die a posteriori erreichte Lagegenauigkeit rechnerisch und die Zuverlässigkeit durch geeignete Kenn​grössen nachzuweisen. Der Nachweis wird in der Praxis durch den Vergleich über​schüssiger Messelemente mit dem berechneten Wert erbracht.

Dazu ist eine zweite Detailpunktaufnahme oder eine andere effiziente Kontrolle nötig. 

Möglich sind:

· Mehrfache unabhängige Punktaufnahmen mit GPS. Die Koordinaten werden gemittelt.  

· Mehrfache unabhängige Punktaufnahmen mit GPS und tachymetrischer Methode. Die Koordinaten werden gemittelt. 

· Einfache Punktaufnahme mit GPS und wirksame Kontrollmasse. Die Kontrollmasse müssen so gewählt werden, dass eine Kontrolle in zwei (Lage-) Dimensionen möglich ist. Die Koordinaten der Punktaufnahme werden übernommen.

Für die Lagegenauigkeit können generell die Genauigkeitswerte der TVAV (Art. 31, Abs. 1) als Qualitätsnachweis gesetzt und die Zuverlässigkeit kann bejaht werden, falls die Beurteilung der Einpassung gemäss 3.2 erfolgreich durchgeführt worden ist und 

· die Lagedifferenz zwischen Mehrfachaufnahmen mit gleicher Einpassung in der Regel kleiner als 7 cm ist.

· die Klaffungen bei Kontrollmassen zwischen Punkten einfacher Bestimmung und anderen Punkten gleicher Einpassung 7 cm nicht überschreiten.

· die Lagedifferenz zwischen Mehrfachaufnahmen mit verschiedenen Einpassungsparametern kleiner ist als der dreifache Wert der Standardabweichung gemäss Art. 31, Abs.1 TVAV.

· die Klaffungen bei Kontrollmassen zwischen Punkten einfacher Bestimmung und einem beliebigen Kontrollpunkt ohne Bezug zur aktuellen Einpassung kleiner ist als der dreifache Wert der Standardabweichung gemäss Art. 31, Abs.1 TVAV.

Fall (b):
Informationsebenen „Bodenbedeckung„, „Einzelobjekte / Linienelemente„:

Bei Situations- und Detailpunkten ist die Genauigkeit a priori der Mess- und Berechnungs​methode nachzuweisen. Ein Nachweis der Zuverlässigkeit ist nicht gefordert. Nebst der Messgenauigkeit muss auch die Einpassgenauigkeit im Bezug auf die Anschlusspunkte einbezogen werden.

5 Dokumentation

5.1 Umfang der Dokumentation

5.1.1 Allgemeine Dokumentation

Für jede GPS - Ausrüstung ist eine systemspezifische Checkliste zu erstellen. Siehe nachfolgendes Beispiel einer GPS Checkliste.

5.1.2 Dokumentation pro Messdurchgang

Protokoll über die durchgeführten Arbeitsschritte gemäss Checkliste
Die Durchführung und die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen sind auf einer Liste zu protokollieren.

Dokumentation der lokalen Einpassungen

Die Dokumentation der lokalen Einpassung beinhaltet mindestens folgende Angaben:

· Anzahl der Anschlusspunkte (in Checkliste)

· Darstellung des Aktionsfeldes mit den Anschlusspunkten und allen gemessenen Punkten

· Klaffungen in den Anschlusspunkten (Vektorplan)

Dokumentation der Detailpunktaufnahmen

Die Dokumentation der Detailpunktaufnahmen beinhaltet für jede Punktaufnahme mindestens folgende Angaben:

· Identifikator (z.B. Punktnummer) falls vorhanden

· Messdatum und Zeit

· Antennenhöhe (falls Punkthöhe registriert)

· Überprüfung der Einstellung für die Genauigkeit der GPS - Messung am GPS Empfänger. Dies kann pro Messdurchgang in der Checkliste erfolgen.

Dokumentation der Koordinatenmittelung bei Doppel-/Mehrfachaufnahmen 
Ausdruck der Koordinatenliste aus der Detailpunktberechnung mit:

· Koordinaten der einzelnen Punktaufnahmen

· Grösste Differenz zwischen zwei Punktaufnahmen und eventuell errechnete mittlere Differenz

· Definitive Koordinaten (Mittelbildung bei Mehrfachaufnahmen)

Beispiel einer GPS Checkliste 

Die mit der Ausführung der Vermessung Betrauten erstellen ihre eigenen, für jede GPS - Ausrüstung angepasste Checkliste. Eine Checkliste kann wie folgt aussehen:
Beispiel einer Checkliste für RTK
Bedingungen / Einschränkung / Bemerkungen
Mess-durchgang
Mess-durchgang

Einsatzgebiet
Gemeinde eintragen




Sachbearbeiter/in eintragen




Datum eintragen




Toleranzstufe eintragen



Zugelassener mittlerer Fehler

für einen Grenzpunkt
Zugelassener mittlerer Fehler eintragen (TVAV Art. 31)



Ist eine lokale Einpassung nötig?
Ja/Nein eintragen



Lokale Einpassung
Wird Ziffer 3 der Richtlinie (Lokale Einpassung) beachtet? Überprüfung!



Genauigkeit der GPS - Messung
Horizontal: 0.02m (und vertikal 0.03) eingestellt: Überprüfung!



Nutzung automatisches GPS-Netz
Ja / Nein, wenn ja, Name des Netzes eintragen



Wird mit einer virtuellen Referenzstation gearbeitet
Ja / Nein



Referenzstation
Instrumententyp, Name oder Nummer eintragen



Start der Referenzmessung
Zeit eintragen



Instrumentenhöhe + Zentrierung Referenzstation
Falls nötig: Masse eintragen und

Zentrierung prüfen



Ende der Referenzmessung
Zeit eintragen



Kontrolle Instrumentenhöhe + Zentrierung vor Abbruch Referenzstation
Falls nötig: Masse eintragen

Überprüfung Zentrierung



Rover
Instrumententyp eintragen



Epochenabstand
Zeit zwischen 2 Epochen eintragen



Anschlusspunkte
Nummern und Art (LFP1, LFP2, LFP3, GP) der vorgesehenen Anschlusspunkte eintragen





Beginn des Messdurchgangs
Zeit eintragen



Netzgeometrie für alle Punktaufnahmen


Wurden die Bedingungen (siehe Aktionsfeldschema) immer eingehalten:  Überprüfung!



Satelliten bei allen Punktaufnahmen
> 10° über Horizont!



GDOP Wert bei allen Punktaufnahmen
GDOP< 8



Messdauer
durchschnittliche Messdauer für eine GPS - Messung in Sekunden eintragen



Kommentar des Sachbearbeiters oder der Sachbearbeiterin:
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